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Nutzungs- und Hygienekonzept für den 
Übungs- und Trainingsbetrieb im Hallenbad 
 

Stand 17.12.2021 
Wichtige Änderungen sind in Rot hervorgehoben. 

Vorwort 
 
Aufgrund der Covid-19-Pandemie sind einige Schutzmaßnahmen für den Übungs- und Trainingsbetrieb im 
Hallenbad Dudweiler „Dudo Bad“ zu beachten. 
Den Anweisungen und den Vorgaben durch den Badbetreiber – z.B. durch Aushänge – ist zu folgen. 
 
 

Zutrittsbeschränkung und Nachweispflichten 
 
Die Zutrittsbeschränkungen für Teilnehmer am Übungs- und Trainingsbetrieb und für Zuschauer (Eltern) 
werden durch die aktuell gültige Verordnung vorgegeben. 
 
Stand 02.12.2021: 
Alle Personen, die das Bad betreten, müssen einen 2G+ Nachweis vorlegen. Dies gilt auch für 
begleitende Eltern von Kindern der Schwimmkurse. 
2G+ bedeutet  

o Vorlage eines Impfnachweises mit vollständigem Impfschutz ab 15. Tag nach der letzten 
erforderlichen Impfung oder  

o Vorlage eines Genesenen-Nachweises, wobei die Diagnostik mind. 28 Tage und maximal 6 
Monate zurückliegt 

o und Vorlage eines tagesaktuellen negativen Covid-19-Testergebnisses oder Nachweis der 
Auffrischungsimpfung (3. Impfung, „Booster“) 

Ausnahmen: 
- Ausnahme sind Kinder unter 6 Jahren: Keinerlei Nachweis erforderlich  
- Ausnahme für alle minderjährigen Schüler, die am Präsenzunterricht teilnehmen und in der 

Schule regelmäßig getestet werden.  
Nachweis der Testung in der Schule (2x wöchentlich), kein tagesaktueller  
Test notwendig. Nachweis muss mitgeführt werden. Achtung: Bescheinigung der Schule gilt 
nicht für die Schulferien, dann ist ein tagesaktueller Test erforderlich. 

- Ausnahme für Personen, die aus medizinischen Gründen (noch) nicht  
geimpft werden konnten (Nachweis und Test erforderlich). 

Schnelltests gelten 24 Stunden ab Testung, PCR-Tests gelten 48 Stunden ab Testung. 
Die Nachweise sind dem jeweils verantwortlichen Trainer/Schwimmlehrer vorzulegen. 
 
Das Schwimmteam bietet keine Tests an. 
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Personenzahl und Gruppengröße 
 
Die Gruppengröße und der einzuhaltende Mindestabstand richten sich nach der jeweils aktuell geltenden 
Verordnung. Mehrere Gruppen können von einem Trainer geleitet werden, soweit immer ein 
ausreichender Abstand zwischen Trainer und den Gruppenmitgliedern gewährleistet ist. Die Gruppen sind 
räumlich voneinander getrennt. Die maximal zugelassene Anzahl von Schwimmern im Bad und pro Bahn 
ist durch den Badbetreiber vorgegeben. 
 
Zuschauer und Eltern sind im Vereinsbetrieb der Schwimmabteilung DJK Dudweiler nicht zugelassen. 
Eine Ausnahme bilden die Anfängerschwimmkurse SwimStars Grün, Türkis und Blau: Eltern dort 
teilnehmender Kinder können ihren Kindern in den Umkleiden und Toiletten behilflich sein und können 
sich unter Einhaltung des Mindestabstands am Beckenrand aufhalten; der Aufenthaltsbereich wird von 
den Trainern zugewiesen. 
Die Eltern unterliegen den o.g. Nachweispflichten. 
 
Eltern und Begleiter der Kinder in den weiterführenden Gruppen (SwimStars Schwarz, Rot und 
folgende) kann kein Einlass in das Schwimmbad gewährt werden. Dies schließt auch den 
Umkleidebereich mit ein.  
 
Schwimmer dürfen sich im Bad nur während ihrer eigenen Trainingszeit einschließlich der notwendigen 
Dusch- und Umkleidezeiten aufhalten. 
 
 

Anmeldung und Protokollierung der Anwesenheit 
 
Die Schwimmer müssen sich für jeden Trainingstermin vorab beim leitenden Trainer der jeweiligen 
Gruppe anmelden und ihre aktuellen Kontaktdaten mitteilen. Die Form der Anmeldung wird durch den 
Trainer bekannt gegeben, z.B. per Email oder per Anmeldelink auf der Schwimmteam-Website. Gleiches 
gilt für den Nachweis der Testung. 
 
Die Trainer protokollieren die Einteilung der Gruppen und die tatsächliche Anwesenheit der Schwimmer 
und Trainer. 
Die Daten werden für vier Wochen aufbewahrt und im Falle einer notwendigen Kontaktnachverfolgung 
durch das Gesundheitsamt an dieses weitergegeben. 
 
Eine Trainingsteilnahme ohne vorherige Anmeldung ist nicht möglich. 
 
Bei unentschuldigtem Fernbleiben vom Training nach erfolgter Anmeldung kann der betreffende 
Schwimmer vom weiteren Training vorrübergehend ausgeschlossen werden. 
 
Personen, die akut krank sind, dürfen nicht am Training teilnehmen. 
 
Beim Verdacht eines Covid19-Falls und bei einem bestätigten Fall innerhalb der Trainingsgruppe wird 
das Training der betroffenen Gruppe sofort eingestellt. Betroffene Personen der Trainingsgruppe 
müssen den verantwortlichen Trainer und die Abteilungsleitung umgehend informieren. 
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Zusammenstellung der Gruppen 
 
Teilnehmen können grundsätzlich Schwimmer aller Trainingsgruppen. 
 
Die Gruppen werden in erster Linie in Orientierung am Leistungsniveau eingeteilt. Die 
Gruppenzusammensetzung sollte möglichst gleichbleibend sein, eine Durchmischung von Gruppen ist 
möglichst zu vermeiden. 
 
 

Kontaktbeschränkungen 
 
Die Kontaktbeschränkung im Training und im unmittelbaren Umfeld richtet sich nach der jeweils gültigen 
Verordnung. Nach der ab 09.07.2021 geltenden Verordnung inkl. des Hygienerahmenkonzepts für 
Schwimmbäder ist Kontaktsport erlaubt. 
 
Das Training erfolgt vorwiegend im geordneten Schwimmen auf Bahnen. 
Vor allem im Anfängerschwimmunterricht wird der Nichtschwimmerbereich ohne Bahnen genutzt. 
 
Zu anderen Gruppen und Personen, die nicht der Trainingsgruppe angehören, ist ein ausreichender 
Abstand zu halten. 
 
Körperkontakt im Training soll sich innerhalb der Gruppe auf das Nötigste beschränken. 
 
 

Betreten und Verlassen des Bades 
 
Im gesamten Gebäude sind medizinische Mund-Nasen-Bedeckungen zu tragen, die erst am Beckenrand 
zur Sportausübung abgenommen werden dürfen. 
 
Beim Betreten des Bades müssen die Hände gewaschen oder desinfiziert werden. 
 
Im Schwimmbad ist der Wegeleitung (ggf. Einbahnverkehr) zu folgen. 
 
Der Zutritt zum Umkleidebereich erfolgt frühestens 15 min vor Trainingsbeginn. Die Schwimmer müssen 
pünktlich vor Trainingsbeginn bei ihrer Gruppe am Beckenrand sein. Verspätet eintreffende Sportler 
dürfen nicht teilnehmen.  
 
Nach dem Trainingsende ist das Schwimmbad zügig zu verlassen. Ein vorzeitiges Beenden des Trainings 
und Verlassen des Bades soll vermieden werden. 
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Umkleiden und Duschen 
 
Die Umkleiden können so genutzt werden, wie Sie vom Badbetreiber zur Verfügung gestellt werden. 
Einzelumkleiden sollen bevorzugt genutzt werden. In Sammelumkleiden wird die Nutzung unter der 
Maßgabe der Abstandswahrung empfohlen.  
 
Soweit dies die Wegeführung zulässt, müssen sich die Schwimmer beim Betreten der Schwimmhalle 
abduschen. Die vorgegebene Personenzahl pro Duschraum ist einzuhalten. 
 
Nach dem Training können die Duschen unter Einhaltung der maximal zulässigen Personenzahl pro 
Duschraum bzw. unter Wahrung des Mindestabstands genutzt werden.  
 
Das Duschen ist grundsätzlich auf das Nötigste zu beschränken, um Warteschlangen zu vermeiden und 
allen Personen ein zügiges Betreten/Verlassen des Bades zu ermöglichen. 
 
 

Toiletten 
 
Die Toiletten können im Rahmen der maximal zulässigen Personenzahl pro Raum genutzt werden. 
Während des Trainings sollte vom Trainer darauf geachtet werden, dass nur die erlaubte Personenzahl 
gleichzeitig zur Toilette geht. 
 
 

Trainingsmaterial 
 
Die Schwimmer können ihr eigenes Material mitbringen und selbst nutzen. 
 
Der Verein kann Material für sein Training und zur Nutzung im Wasser zur Verfügung stellen. Das Material 
ist ggf. anschließend zu reinigen. 
 
 

Hinweise 
 
Die Sportler und Trainer sind angehalten eine hygienische Etikette einzuhalten, z.B. Husten/Niesen in die 
Armbeuge und Händereinigung vor Betreten des Schwimmbads. 
 
Die Trainer und Sportler bzw. stellvertretend die Eltern werden vor dem ersten Training über die 
Verhaltensregeln informiert und eingewiesen. Dieses Konzept ist auf der Website des Schwimmteams 
zugänglich. 
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Aufsicht und Einhaltung der Regeln 
 
Die Aufsicht und die Einhaltung der Regeln während des Trainings sowie beim Betreten und Verlassen des 
Bades verantwortet der jeweils zuständige Trainer. Bei Verstößen können Ermahnungen und Maßnahmen 
bis hin zum vorrübergehenden Ausschluss vom Training erfolgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inkrafttreten 
 
Das vorliegende Nutzungs- und Hygienekonzept gilt für den Übungs- und Trainingsbetrieb im Hallenbad 
ab dem 17.12.2021. 
 

 
 
Saarbrücken, 17.12.2021 
 
 
DJK Dudweiler – Abteilung Schwimmen 
Postfach 200122 
66042 Saarbrücken 
kontakt@djkdudweiler-schwimmen.de 
www.djkdudweiler-schwimmen.de 
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